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Pressemitteilung 04/2021 
 

Notfall beim Notruf: Gehörlose müssen endlich einen gleichwertigen Zugang zu Not-
diensten wie Hörende bekommen! 
 

Zum heutigen Europäischen Tag des Notrufs 112 berichtet der Deutsche Gehörlosen-Bund (DGB) 
über den aktuellen Stand des barrierefreien Notrufs. 
 

Zur Notruf-App des Bundes „Nora“ 
Nach zeitlichen Verzögerungen durch gerichtliche Vergabenachprüfungsverfahren hat das Ministe-
rium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (IM-NRW), das federführend bundesweit umset-
zen sollte, im August 2020 einen Vertrag mit der bevuta IT GmbH1 aus Köln und der Deutschen 
Telekom unterzeichnet. Damit begannen die Arbeiten zur Entwicklung der Notruf-App des Bundes. 
 

Der DGB und das IM-NRW kommunizieren seit Anfang 2020 miteinander und tauschen sich über 
den aktuellen Sachstand der Notruf-App aus. Bisher hat das IM-NRW drei Newsletter veröffentlicht 
und in Deutscher Gebärdensprache bereitgestellt, um Transparenz zu schaffen. Für die Einbezie-
hung von Menschen mit Hörbehinderungen hat das IM-NRW gemeinsam mit dem Kompetenzzent-
rum Selbstbestimmt Leben für Menschen mit Sinnesbehinderung NRW (KSL MSi NRW)2 eine 
Taskforce gebildet. Seit Januar 2021 beteiligt Daniel Büter für den DGB sich an der Taskforce, um 
den App-Prototyp zu testen und Feedback zu geben, z. B. zum Logo, zu den Piktogrammen/Icons 
etc. Das ist ein positiver Schritt für die Partizipation. Der Grundsatz der UN-BRK „Nichts über uns 
ohne uns!“ ist damit erfüllt, dafür hat der DGB immer wieder angemahnt. Die Notruf-App des Bun-
des „Nora“ soll voraussichtlich erst im April 2021 zur Verfügung gestellt werden. Sie ist anschlie-
ßend nur in Deutschland nutzbar, also nicht EU-weit. Die Notruf-App soll Menschen mit Hör- und 
Sprachbehinderungen einen gleichwertigen Zugang zum Notruf ermöglichen.  
 

Zur Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 
Am 20.11.2020 hat der DGB seine Stellungnahme zur Novellierung des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG) an das BMWi und das BMVI übermittelt und veröffentlicht.3 
 

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zum Telekommunikationsmodernisierungsgesetz am 
16.12.2020 verabschiedet.4 Der Bundestag hat sich in erster Lesung mit der TKG-Novelle befasst. 
Ziel ist das Inkrafttreten des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes (TKMoG) spätestens im 
Sommer 2021. 
 

Gemäß Artikel 26 Absatz 4 der Universaldienstrichtlinie5 muss Deutschland sicherstellen, dass ge-
hörlose, taubblinde und andere Endnutzer/-innen mit Behinderungen einen gleichwertigen Zugang 
zu Notrufdiensten erhalten. Sie müssen also genau einfach Notrufe absetzen können wie die Mehr-
heit der Endnutzer/-innen. Der Grundsatz der Gleichwertigkeit bedeutet, dass Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu Notdiensten über elektronische Kommunikationsdienste haben sollten. Dieser 
Zugang muss dem Anruf unter der Nummer 112 funktional gleichwertig sein. 
Laut dem Bericht über die Wirksamkeit bzw. Effektivität der Einführung der einheitlichen europäi-
schen Notrufnummer 1126 hat die europäische Kommission im Juli 2019 Verletzungsverfahren ge-
gen Tschechien, Deutschland und Spanien eingeleitet. Der Grund dafür war, dass gleichwertige 

 
1 https://www.bevuta.com  
2 https://ksl-msi-nrw.de/de  
3 http://gehoerlosen-bund.de/browser/4184/dgb_08_2020_stellungnahme_final.pdf  
4 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/12/20201216-tkg-novelle-verabschiedet.html  
5 EU-Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Univer-
saldienstrichtlinie)unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=DE  
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112  
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Zugangsmöglichkeiten für Endnutzer/-innen mit Behinderungen fehlen.7 Seitdem wurden die von 
der Kommission beanstandeten Themen von Spanien angegangen. Währenddessen sind Tsche-
chien und Deutschland noch dabei, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 

In den EU-Mitgliedstaaten werden verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu Notrufdiensten für End-
nutzer/-innen mit Behinderungen angeboten: Echtzeittext, Gesamtgesprächsdienste8, SMS, Notruf-
anwendungen, Web-Dienste, Relay-Dienste, Zugang von Spezialgeräten, E-Mail oder Fax. 
 

Der DGB hat sich mit 31 nationalen Gehörlosenverbänden ausgetauscht, die an den europäischen 
Gehörlosenverband (EUD) angeschlossen sind. Als Ergebnis dieses Austauschs und mithilfe des Be-
richts der europäischen Kommission hat der DGB eine Übersichtsliste zum Zugang zu Notdiensten 
für gehörlose Menschen in den EU-Ländern9 erstellt. 
 

Zum European Accessibility Act und zum Zugang zu Notdiensten 
Der europäische Rechtsakt zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act – EAA) sieht vor, dass 
Notrufe in Form von Sprache und als Text in Echtzeit verfügbar sein müssen. Des Weiteren sind 
auch synchronisierte Gesamtgesprächsdiensten vorgesehen, wenn Video verfügbar ist. Die deut-
schen Notrufabfragestellen müssen diese Vorschriften ab dem 28. Juni 2025 anwenden. Außerdem 
ist im EAA festgelegt, dass an die einheitliche europäische Notrufnummer 112 gerichtete Notrufe 
angemessen beantwortet werden. Hierbei müssen dieselben Kommunikationsmittel wie für den 
Eingang des Notrufs verwendet werden: insbesondere synchronisierte Sprache und Text in Echtzeit 
oder Videos in Deutscher Gebärdensprache, die als Gesamtgesprächsdienst synchronisiert werden.  
 

Deutschland muss die erforderlichen Maßnahmen umsetzen und durchführen, um die Anforderun-
gen des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EECC) und insbesondere des 
Artikels 109 in Bezug auf Notrufe und die einheitliche europäische Notrufnummer zu erfüllen. Die 
Eins-zu-eins-Umsetzung des EAA in nationales Recht, also im Telekommunikationsgesetz, darf 
nicht abgekürzt werden. Alle Endnutzer/-innen mit unterschiedlichen Behinderungen sollten einen 
effektiven Notruf absetzen und Hilfe von den Notdiensten erhalten können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über den Bundesverband  
Der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. versteht sich als sozial- und gesundheitspolitische, kulturelle und berufliche Interessenvertretung 
der Gebärdensprachgemeinschaft, also der Gehörlosen und anderer Menschen mit Hörbehinderung, die sich in derzeit 26 Mitgliedsver-
bänden mit ca. 28.000 Mitgliedern, darunter 16 Landesverbänden und zehn bundesweiten Fachverbänden, zusammengeschlossen ha-
ben. Insgesamt zählen dazu mehr als 600 Vereine. Unser Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung der Lebenssituation von Gehörlosen 
durch den Abbau von kommunikativen Barrieren und die Wahrung von Rechten, um eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft 
zu ermöglichen.  
 
Kontakt 
Daniel Büter 
Referent für politische Arbeit 
E-Mail: d.bueter@gehoerlosen-bund.de 
 
Wille Felix Zante 
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: w.zante@gehoerlosen-bund.de 

 
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/INF_19_4251  
8 Ein Gesamtgesprächsdienst (Total-Conversation-Dienst) ist ein Multimedia-Gesprächsdienst in Echtzeit, der die bidirektionale symmet-
rische Echtzeitübertragung von Video-Bewegtbildern, Text und Sprache zwischen Nutzer/-innen an zwei oder mehr Standorten ermög-
licht. 
9 Übersicht der EU-Länder: https://www.gehoerlosen-bund.de/browser/4218/Übersichtsliste_Zugang_Notdienste_2021_02_11.pdf  (Für 
die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen in der Übersichtsliste übernimmt der DGB keine Gewähr.) 
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